
Dieter Sterzel 
Tschernobyl und keine Rechtsfolgen I 

/. Tschernobyl- Geschichtszeichen ohne Folgen? 

Der Phantasie sind Grenzen geSet2t, 
der Realität nicht . 

Henryk M. Broder 

Der von der höchstrichterlichen Rechtsprechung als bloßes _Restrisiko.' ins Reich 
der Phantasie verwiesene, in Tschernobyl im April 1986 binere Realität gewordene 

GAU, dessen geläufige Verstärkung mit dem Atrribur >'>super« zeigt. daß selbst der 
größte(!) anzunehmende Unfall (GAU) wider die Sprachlogik noch steigerungsfähig 
ist!, hat zumindest in der öffentlichen Meinung der BundesrcpubJik zu einer 
Neubewertung der mit der Nutzung der AtOmenergie verbundenen Gefahrenpo
renriale gerühn:_ Die durch die Katastrophe von Tschernobyl ausgelöste Erfahrung 
existentieller Bedrohung durch die .friedliche. Nutzung der Kernenergie. mit der 
sich über Nacht praktisch der gesamte europäische Konunent konfrontierr sah. hat 
in weiren Teilen der bundesrepublikanischen Bevölkerung einen produktiven Lern
prozeß ausgelöst. der auf der Ebene institucionalisierren politischen Handeins 

Ausdruck in dem markanten Kurswechsel der Gewerkschaften und der SPO' fand. 

Ebenso offenkundig ist aber, daß die rechtsliberal-konservative Bundesregierung 
unter Hinweis auf die in der Welt einmaligen Sicherheitsstandards der Kernkraft
werke »made in Germany. an der Kernenergie als maßgeblichem Energieträger 
festhält und dementsprechend die westdeursche Energiewirtschaft unverändert ihre 
maßgeblich auf Atomstrom abgestellte Energieplanung fonschreiben kann. 
Gerade weil die Bundesregierung, die sie tragenden Parteien sowie die Atomlobby 
das Geschichtszeichen Tschernobyl nicht zur Kenntnis nehmen wollen, erhält die 
Frage besondere Bedeutung, welche rechtlichen Konsequenzen sich für den Strah
lenschutz beim Betrieb bundesrepublikanischer Kernkraftwerke ergeben, wenn 

infolge eines GAU die in der Strahlenschutzverordnung (SrrlSchV) vorgegebenen 
Dosisgrenzwenc im Umfeld einer normalarbeitenden Atomanlage für längere Zeit, 
möglicher Weise für Jahre überschritten werden. so daß mit Gesundheitsgefihrdun

gen für die Bevölkerung zu rechnen ist. 

I ZugleIch Anmerkung zum Brokdorf-Beschluß des ove Lüncburg 11 . • S. 10, '986, NVwZ ,,87, S. 71 Ir. 
I Das BVcrfG geht bekanntlich >n semtr den KaIk,r- (BVcrfGE 4?, S. 89 ff.) ulld Mulhelm-Kärlich

Beschluß (BVedGE S), S.}O 11.) tragenden, '" $>ch Ireilich kem~eg, wldenpruehsl..,cn RestrlSiko
Ichre davun 'US, d~ß .§ 7 Ab,. , und, AtomG ... Genehmlgtlngen auch dann ZU(läßI), vann es SIch 
mehl völlig ausschließen litl!t. d.Jl künf,,!; durch die Emchmng oder den Bemeb der Anl.ge elll Schaden 
Auilreton ",,,d. Die Vorschru, mmm' ""Owett .. . ~Jn R"'tnsiko In Kaul" (BVeriGE 49. S. 141). 

j OtT BC::KriU "Suprr-Gau« 1.>C7L.C'lChnet CUlt:n Atomunlalt der vom Atomrc:akror nicht mehr bt:h(1T:lic.nbar 
1sr. 

4 Im Zuge cl .. ne UM dU! dem Nurnberger p,rtelug Im August 1986 mit groß« Mehrheu beschlos.sencn 
encrgltpolimchen Kon~cp" h,,, die SPD noch .m Ende der von gen Leg"llrurperJode eInen En.-wurf (ur 
eIn KcrncncrglC.bwlCklungsgeseL> vorgelegt (ßT-Drs. 10/6700). da.< die SLiUegung ,lIer derzell bemebe
nen Kcrnkr.hwerke bIS '996 ,·omehl. Hamburg hat In dit-Ser Legl,<larurp"'lOde eine entsprechende 
G",etzeSlnlll.IIVC iiber den Bundesm In Gang gebrnclll (BR-Drs , 18s/8,,) und blieb d.mll cbenflt\s 
ctfolglos. 
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I J. Die ETllschetdung des 0 VG Lüneburg v. 28. 10. 1986 zur Frage der 
strahlenschuluechtlichen Bewertung von Reaktomnfiillen 

Vor diesem Hintergrund verdient die Entscheidung des OVG Lüneburg v. 

28. 10. 1986 besondere Beachtung, in der - soweit ersichtlich - erstmalig von einem 

Gericht der Bundesrepublik anläßlich der Nachbarklage von Bewohnern im Umfeld 

des Kernkrafrwerkes Brokdorf geprüft wurde, ob die durch den ReaktoruDfaLl von 

Tschernobyl ausgelöste Strahlenmehrbclastung bei der Bestimmung der zulässigen 

Grenzwerte für Strahlenbelasrungen am Standort eines inländischen Kernkraftwer

kes im Rahmen des § 45 S. 3 StriSch V in Rechnung LU stellen ist . 

I. Der Tschernobyl-GA U nach Auffassung des 0 VG Lüneburg kein 
Anwendungsfall der Strahlenschutzverordnung 

Man sollte annehmen, daß in Konsequenz der vom Bundesverwaltungsgericht in 

seinem Stade-Urteil! herausgestellten Bedeutung des in § 45 StrlSehV festgesetzten 

30 mrem-Konzepts eine Grenzwertübersehreirung in der Umgebung eines in der 

Bundesrepublik arbeitenden Atomkrafrwerkes als Folge eines Acomunfalls bei 

einem anderen, inländischen oder ausländischen Kernkraftwerk die notwendigen 

staatlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehc auslösen müßte, wenn die betreffende 

Atomanlage im Rahmen ihres Normalbecriebs an der erhöhten Strahlen belastung 

mitbeceiligt ist, um den durch das Grundgesetz (Art. 2 Abs . 2) und das Atomgesel2. 

(§ , Abs.2) garantierten Schurz von Leben und Gesundheit der dore lebenden 

Bevölkerung sichen.usceJlen . Denn das Bundesverwaltungsgericht hatte ausdrück

lich darauf hingewiesen, 

daß .die Dosisgrenzwerte des § 45 SlrlSch V .. . das Höchstmaß an Suahlenbelastung dar(stel
len). welches der Verordnungsgeber dem einzelnen, wo immer er sich auch jenseits der 
ÜbeJW~chungsbereiche vOn Kernkraftwerken aufhalten mag, an künstlicher, aus dem Normal· 
betrieb alomarer Anlagen herrührender Srrahlenbelastung zumUlct«'. 

Dieser Annahme hat jedoch das OVG Lüneburg im Beschluß v . zB. 10.1986 klar 

widersprochen7, wobei es seine Entscheidung paradoxer Weise auf die vom Bundes

verwaltungsgericht im bereits erwähnten Scade-Urteil entwickelce Rechtsauffassung 

zum Stellenwert des § 45 StrlSchV im Strahlenschutzkonzept der Strl$chV stützen 

zu können glaubt. Die Argumentation lautet in den Kernpunkten: 

Die AUSWirkungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl seien Im R2hmen der nach § 4) 

StrlSchV anzustellenden Belastungsprognose nicht berucksichtigungsfJihlg. Die vergleichs
weise niedrigen Dosisgrenzwerte vOn JO mrem des § 4 S StriSch V bezögen sich nur au{ 
Strahlenbe!asrungen durch den hnummungsgemlijJen Betrll!b von kerntechnischen Anbgen. 
so daß Strahlene.missionen, ausgelöst durch Stör- und Unfalle bei - inl:indischen und ausländi
schen - 2tOmaren Anlagen, nicht als Vorbelastung im Sinne des § 45 S. J StrlSchV in Rechnung 
zu stellen selen'. Der sachliche Gelwngsbereich der StriSchV erstrecke sich nämlich gemäß § I 

Abs. I Nr. 2 StrlSchV auf die Errichtung und den Belrieb vOn Anlagen nach § 7 AtOmG und 
damit nur auf inländische kerntechnische Anlagen. Mangels entgegengesetzter Regelung sei in 
diesem Sinn auch der BegriH .der Anlagen oder Eimichtungen~ zu verSlehen, auf deren 
Auswirkungen am Standon der zu betrachtenden Anlage gemäß § 45 S. J SulSchV als 
Vorbelasll.lng Bedacht zu nehmen sei, so <bß Belastungen durch ausländische Kernkraftwerke 
durch § 45 StrlSchV nicht erlaßt würden'. Diese Eingrenzung des sachlichen Gelrungsbere.chs 

5 BVwGE 6/, S. 2j6fL. 26) . 

6 BVwGE 6 \ ,5. ,63· 
7 NVwZ ,,87, s. 75· 
8 NVwZ 1987, S.75. 
9 A. a. O. 75· lnsow~" weiß SIch cl" OVG rnH der Rech=ufi~"ung der Bund"reglcrung eLmg. die dies< 

10 Beantwortung em u kiemen Anfrage der Grunen cmwlckch hai, ST-Drs. 'o/ 6coS. 
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von § 4\ StrlSch V folge Juch aus dem der Strahlenschutzverordnung zugrundeliegenden 
Strahlenschutzkonzepc. Die Systematik der StrlSch Verheile, daß § 45 S. 3 StrlSch V ausschließ
lich den Schurz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen durch den benimmungs
gemäßen Betrieb von Ke.rnkraftwerken betreffe·. Ocr Verordnungsgeber habe . ausgehend 
von der Erkenntnis, daß der Normalbetneb während der Betriebszeit der Anlage Zu einer 
mehr oder weniger kontinuierlichen Strahlenexposition der Umgebungsbevölkerung führt _ .. , 
die maximale lebensdosis der betroffenen Bevölkerung durch die Normierung des sog. )01 

90 rnrern-Konzepts auf Wene begrenzt ... , die das Risiko von Strahlenschäden vemachlässig
bar erscheinen lassen . " . 
Demgegenüber werde Vorsorge gegen Stör- und Unfallfreisetzungen atomrecntlich in 
zweierlei Weise getroUen : Zum einen dadurch , -daß § 7 Abs.l Nr. 3 AcomG die bemnög
liehe Gefahrenabwehr und Risikovorsorge verlange, so daß SchadensercigniS5c mit Freisct
zung radioaktiver Stoffe hinreichend unwahrscheinlich und ReaktOl1Jnfäl!e praktisch ausge
schlossen. seien und zum and eren dadurch , daß »heim ungünstigsten Störfall, der nach der 
Auslegung der Anlage noch beherrschbar ist., die StöriaJlpbnung~doscn des § 28 Abs. 3 S. I 

StrlSch V nicht überschrilCen werden.. dürften. Stör- und UnhJlbelaslungen, die gerade 
nicht aus dem bestimmungsgem:a:ßen Belrieb einer Kernanlage resultieren, müßten nach 
Maßgabe der in dieser Bestimmung vorgesehenen deutlich höheren StörfallplanungsdoSlS 
(\ remh5 rem) in Kauf genommen werden". Im Hinblick auf den rechllich eigensländigen 
Regelungsbereich des § 18 Abs. 3 S. 1 StrlSch V für den Stor- und Unfallschutz stellten .. die 
Dosisgrenzwene. des § 45 S.3 StrlSchV nicht etwa das Höchstmaß an Strahlenbelastung dar, 
welches der Verordnungsgeber der Umgebungsbevölkerung generell an künstlicher, aus 
dem Betrieb atomarer Anlagen herrührender Strahlen belastung zumute!, sie markieren viel
mehr nur ... die äußerste Grenze für Strahlencxposilioncn durch den bcslimmungsgcmißen 
Betrieb.']. Dies sei im übrigen .die zwingende Folgerung allS der Tats~chc , d~ß § ~8 Ab~. 3 
StrlSchV hohere Störiallpbnungsdosen enthält, mithin Anlagen betrieben werden dürfen, 
die bei $tödällen bis m.1Ximal 5/ 1j rem freisel2en können «. Aus dieser Regelungslogik folge 
gleichzeitig, daß Stor- und Unfallbelastungen nichl ah Vorbelastung i. $. vOn § 41 Str!SchV 
zu berücksichtigen seien". Solange sich der Betrieb der zu betrachlenden AnJage in den 
Grenzen des § 45 StriSchV hahe, werde durch ihn unabhängig \'on der Höhe der stör- und 
unfallbedingten Vorbelastung wegen der linearen Dosis-Wirkungsbeziehung »kein zusätzli
,her signifikantes Scrahlenrisiko- vel1JrS3cht" . 

Tm übrigen betont das Gerichr ausdrücklich. daß der Reaktorunfall von Tscherno

byl »die Aussagen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Atomrecht nicht in 

Frage « ges tellt habe,6. Bereits in einem früheren Beschluß hatte derselbe Senat 

klargestellt. daß auch nach Abw. Tschernobyl atomrechtlich die Prämisse. wonach 

der Bürger Ungewißheiten im Umgang mit der Kernenergietechnologie jenseits der 

Schwelle praktischer Vernunft »als sozialadäquares Res[risiko~ zu tragen habe'7, 

nicht in Zweifel zu ziehen sei . Da die grundlegende Neubewertung der Risiken des 

Einsatzes der Kernenergienutzung im gewaltenteilenden Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 3 
GG) ausschließlich der politischen Entscheidungsvcranrwortung des Gesetzgebers 

obliege, sei es »nicht Sache der Gerichte, in diesen politischen Entscheidungsprozeß 

einzugreifen. « Deshalb beinhalte »§ 7 Ahs, 2 AtG in gehender Fassung in der 
AU51egung. die die Vorschrift durch die hochst7!chterliche Rrchtsprechung erfahren 

10 St. Rspr. des OVG Lüneburg, vgl. Beschluß v. '5.5 . '98\ - 7 B 19/8) -, Insowen unve,öf(. In DVBI. 
'986, '991.; Beschluß v. 1).9.1986 - 7 OVG D 7/ 86, unvcrÖff.; sOWIe dcr on Rede sIchende B" chluß 
NVwZ t987, S. ;f. 

1 1 NVwZ •.•. O. S.76. 
I l A . , .0 . unter Bezugnahme .u{ BVwG DVBI. '986, S. 196 (. 

') OVG lüneburg a .. , . O. S. 76. 
'4 A .• . O. 
' 5 A. l.0. 
,6 A. a. O. S. 76 un ter Bezugn.hme auf den unvuoffemlichlen Beschluß , .. 4.6.1986 - 7 OVG A 6186, 7 

OVG D , / 86. 
17 Unlcr B..-Lugnl.hm< .u( die elflschl;:glge Rechuprechung cl .. Bunde'verf ..... ungsgcncht" BVerfGE 49. 

S. t41 , vgl. Beschluß v. 4.6. t986, •.•. 0.) Urteilsumdruck S. 4. 
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hat, nach wie vor die für die gerichtliche Prüfung atomrechtlicher Genehmigungen 
verbindlichen materiellen Entscheidungsmaßsläbe~ 18. 

2 . DIe SIch aus der Lüneburger Enlsche~dung ergebenden strahlenschutzrechtlichen 
Konsequenzen 

Setzt sich die vom OVG Lüneburg vorgenommene Deutung des Schutzkonzeptes 

der Strahlenschuezverordnung durch, führt dies im Fall eines GAU zu folgenden 
strahlenschutz.rechdichen Konsequenzen: 

I . Strahlenemissionen infolge eines inländischen oder ausländischen Reaktorunfalls 

bleiben im Rahmen der für normal weiterarbeitende Kernkraftwerke anzustellenden 

Belastungsprognose gemäß § 45 SerlSch V generell unbeachdich, so daß die Bevölke

rung der Bundesrepublik selbst langjiihrige Überschreitungen des JO mrem Grenz
wertes in Kauf zu nehmen hat. 

1 . Erst wenn durch einen Stör- oder Unfall die deutlich höheren Störfallplanungs

dosen des § 28 Abs . J StriSchV, bei denen maximal 5/15 rem freigesetzt werden 
dürfen( !), überschriucn werden, sind diesem Rechtsverständnis zufolge die erl·or

derlichen strahlenminimierenden Maßnahmen zu treffen. Im übrigen steht danach 

aber e.inem Weiterbetrieb eines Kernkraftwerkes nach einem Störfall nichts im 

Wege, sofern die Störfallplanungsdosis nicht erreicht wird. 

) . Da die unfallbezogenen Strahlenschutzmaßnahmen ausschließlich an das den 

GAU bzw. Super-GAU verursachende Kernkrafrwerk zu adressieren sind, greift 

der vom OVG Lüneburg für § 28 Abs. 2 StrlSchV anerkannte Drittschutz '? nur bei 

inländischen KemkraftkausTTOphen. Im Fall einer ausländischen Aromkatastrophe 

läuft er zwangsläufig leer, da infolge des Terriwrialprinzips die Normen des 

Atomgesctzcs und der Strahlenschurzverordnung nur in der Bundesrepublik , nicht 

aber im Ausland durchseezungsfähig sind. 

3. Kritik 

Daß die westdeutsche Bevölkerung gegenüber den von ausländischen Kernkraft
störfällen und -unfällen ausgehenden Gefahren am Standort eines westdeutschen 

Kernkraftwerkes, dessen Eigenstrahlung durch die Fremdbelastung gefahrenstei

gernd wirkt. in Konsequenz der Lüneburger Entscheidung nahezu völlig recht- und 

schutzlos gestellt wird und sie bei einem inländischen GAU gesundheits- und 

lebensgefährdende Dauerbelastungen oberhalb der kritischen 30 mrem Grenze in 

Kauf nehmen soll, ist um so erstaunlicher, als das OVG Lüneburg in einem 

Beschluß v. 2.7. 1979 einen genau entgegengesetzten Standpunkt eingenommen 

hatte 'o. Danach harte es nämlich die Einbeziehung von störfallbedingten Emissionen 

in die Berechnung nach § 45 StrlSchV im Schutzinteresse der Bevölkerung noch für 

unbedingt erforderlich gehalten" . 
Unabhängig von dieser begründungslosen Neubestimmung der SYStematik der 
StrlSchV begegnet die Entscheidung des OVG Lüneburg v. 28 . 10. 1986 sowohl dem 
grundsätzlichen Bedenken, daß Tschernobyl sehr wohl lU der Konsequenz führen 

,8 A.~. O. S.4 f. ebenso d.s Zi .. , zu'·or. 
19·0ve Lüneburg NVwZ '987. S.;>6. 
10 VII ove B p/76 - Kemkrahwerk Brunsbuue.l-. unveröff. B"m,·rhlUwene""ols. Wird dcr nunmehr 

vollzogene Kur$w~hscl, der Im ErgebniS der A'omlndu slrle den W,,"er!x,roeb ihrer Anlagen unbehel. 
ligt von .. cb ercl~enden AlOmk":Ulrophen ermöglich" vom .rkennenden $~nat In der EntscheIdung v. 
18. '0. 1986 m't keinem Won erwahm. 

~, VII OVG B p / 76 - Kemkranwerk Brunsbültd. unv.röfL. U,.cilsumdruck S. '7. 
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muß, die atomrechtlich bedeutsame .SicherheitSphilosophie~ neu "l.U konzipieren. 

als auch dem gesetzesimmanenten Einwand. daß die Normlogik der StrlSchV 
Schutz.konzept verkannt wird . 

a) Zum Erfordernis emer neuen .SicherhemphiJosophze K 

Im Hinblick auf die spätestens mit der K3u.Hrophe von Tschernobyl notwendig 

gewordenc Ncucinschätzung der mit der Kernenergie verbundenen Gefahren für 

Leib und Lehen", deren Ausmaß bislang nicht für denkbar, allenfalls für hypothe

tisch vorstellbar gehalten worden war, und die ehen nicht bloß medien-.authen

tisch«, sondern im Alhagslcben der Bürger die für unwahrscheinlich gehaltenen 

»Restrisiken" erfahrbar gemacht hat, erhält der Hinweis des Bundesverfassungsge

richts im Kalkar-Bcschluß konkrete Bedeutung, 

daß der Gesetzgcber, wenn er .eine Entscheidung grlTo(fen (hai), deren Grundlage durch 
nelle, im Zeitpunkl des Geselzcscrlasses noch nicht abzusehende Enrwicklungen entscheidend 
in Frage gestell! wird, ... von Verfassungs wegen gehalien sein (kann), zu überprüfen, ob die 
ursprüngliche Entscheidung ~ueh unlcr den veränderten Umständen aufrechtzuerhalten isto'l. 

Durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe in zentralen Regelungsberei

ehen des AtomrechtS wurden originäre gesetzliche Gemdtungskompetenzen an die 

Exekutive delegien:, so daß dieser weitgehend die Bestimmung der sicherheitStech

nischen Anforderungen obliegt. Da zusätzlich die von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung vorgenommene Auslegung des § 7 Ahs. 1 Nr. 3 AtomG den Gel
tungsrahmen dieses Regelungssystems maßgeblich besti mmt l.4, betrifft der vom 

Bundesverfassungsgericht primär an den Gesetzgeber gerichtete »Revisions.-Appell 

gleichermaßen auch die Exekutive und Judikative. da beide Gewalten der Sache nach 

die Funktion des Ersatzgesetzgebers übemonunen haben'!. Die Ausführungen des 

Bundesverfassungsgerichts zur relativen Bedeutung von Sicherheitsprognosen sind 

so gesehen aueh auf die Exekutive und Judikative zu beziehen; 

Weil es an einer hinreichenden Erfahrungsgrundhge hinsichtlich der von Atomaolagen 
ausgehenden Ge{ahrenpolcmiale fehle, müsse sich der Gesengeber bei der Abschälzung der 
Möglichkeit künftiger Schäden durch die Errichtung oder den Betrieb eines Kernkraftwerkes 
zwangsläufig »auf Schlüsse aus simulienen Verlaufen beschriinken. Erfahrungswissen dieser 
An, selbsl wenn es sich zur Form des naturwissenschaftlichen Gesetzes verdichtet hat, ist, 
solange menschliche Erfahrung nicht ~bgeschlossen ist, immer nur AnniinerungsW'lSSen. das 
nicht volle Gewißheit vennitlelt, sondern durch jede ne/Je Erfabrung komgierbar /Jl und sich 
insofern immer nur auf dem nmesten SUlnd unwlderleglen möglicbcn Imums befinder., 6. 

Während also bei herkömmlichen Technologien die Sicherheitsstandards auf einem 

mehr oder minder umfassenden empirischen Material beruhen, 

»mußte 3uf dem Gebiet der Kerntechnik eine ,SicherheiLSphilosophie. vorausgedachr und 
versuchl werden, aufgrund theoretischer Überlegungen und wissenschaftlicher Untersuchun· 

1> Vgl. den In diese Richlung zldcnden I'robl,rn'ulnß Im SI'D-Emwurl lür ~In Kcmencrglelb"'Jcklungs
gcselz BT. DT' . 10/6700, S. I. 

l} BYtrlGE 49, S. r JO. 

14 Vgl. dm diesDezüglichrn Hinwel.' Im BeschJuß des OVG Lunebu'1l v. ~ . 6. '986 - 7 OVG A 6/86. 7 
OVG D 1/86 (unverö IL). Uneilsumdruck S. 5. 

'5 Auch wenn Im VerständniS des Buncle,verw,ltung'genchls pnmär ExckulIvc und nteht die JUSIIZ clie 
V,r:>ntwonung für die Rj,ikoennllrlung und -bewenung lr.!;t.. "gI. BY",G NY..,Z 19~6, S. 111. - Zu der 
h,er 3IIgdeg.en Problematik de, VerhältnISses von exekutiver und Judik,llIver Ge",.lt "gI. cli, Unrcrsu
chungen VOn S. v. BUlren, E. Ballern.clt, O . Gnmm, Rich«rltches Hlndeln und te<:hmschcs Risiko. 
19h; K.- H. W,b." Regelungs- und Kontrolldichte Im A.omre<:hl, 1984; D. Selln.r, Gesluftes Geneh
rnlguogsv~rfah",n, Sch,dwsvorsorxe, verw.olrungs&enchLliche KonlrollJjchlc, NVwZ I ?8~. S. &.6 H. 

16 BYeriGE 49. S. 14'1., Hervorhebung D. Sc. 
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gen mögliche Störfälle vorauszusehen und die erforderlichen Schutzrnaßnahmen zu mlwik
keln-". 

Der durch den sowjetischen GAU ausgelöste Erkenntnisgewinn hinsichtlich der 

tendenzieU nicht beherrsch baren Zerseörungspotentiale der »friedlichen« Nutzung 
der Kernenergie verlangt im Sinne des vom Bundesverfassungsgerichts gesetzten 

Maßstabes »praktischer Vernunft«'s mithin von Verwaltung und J uSliz, neue Sicher

heitsanforderungen zu formulieren, die den aktuellen »Stand von Wissenschaft und 
Technik" reflektieren". 

Hierbei ist zu beachten, daß die Formel gerade nicht "gesicherter Stand von Wisscnschafl und 
Techniku lautet, sondern schlechthin auf den ~Stand von Wisscnschafl und Techniku abstellt 'o, 
und der Sund der Wissenschaft im Bereich der Kemte.chnologic eben noch nicht eindeutig 
bestimmbar ist". Ist der Stand gesichen, wie in der Mehrzahl der industriell genutzten 
Techniken - sei es durch Erfahrung, durch Simulation oder Rückschlüsse -, dann läßt sich 
daraus das Maß der erforderlichen Vorsorge bestimmen. Wenn sich jedoch die Wissenschaft 
mil dem technischen Geschehensablauf weitgehend nur hypothelisch befassen kann und 
darüber hinaus die Gehhrenabläufe in der Wi~senschaf! selbst umstritten sind, wenn also nach 
der insofern zutreffenden Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts .von weithin noch 
ungekJänen Risiken und Gefahren, die sich auS der Verwendung und dem Umgang mit diesen 
spaltbaren Stoffen ergeben können-», auszugehen ist, dann hat sich "praktische Vernunft_ 
nicht an dem ~pr.lgmatischen(, erfolgsorienticncn Erkenntnisinteresse des Ingenieurs "Zu 
orienr..ieren, sondern es ist sowohl die »wertende« ratio des Juristen in der Justiz und in der 
Genehmigungsbehärde als auch des problembewußten Wissenschaftlers gefldgt. Jede Risiko
bewerrung von Atomanlagen. die notwendiger Weise in eine .Sicherheitsphilosophie« einge
bettet ist'!' muß realitätsbczogcn davon ausgehen. daß das mit dem Betrieb von Kernkrafrwer
ken verbundene .Restrisiko« gerade nicht mit genügender Bestimmtheit vorhersehbar und 
aufkJärbar ist. Gerade im Fall der U naufkJärbarkeit der mit ei ner neuen Technologie verbun
denen Folgen ist das daran geknüpfte wissenscha.ftlich-tcchnische Restrisiko nur dann zumut
bar, wenn es sich als sozialad:iquat erweist. Die hiernach erforderliche Abwagung grundrechts
relevanter mit anderen, z. B. gemeinwohlbestimmten Belangen hat den im Betrieb von 
Kernkraftanlagen liegenden Nutzen mit dem denkbaren Schaden zu relationieren. Sie führe 
nach der mit dem Tschernobyl-Unfall gewonnenen Erfahrung :ttomrechdich "Zu der Konse
quenz: Je höher der denkbare Schaden für Mensch und Natur ist, desto höhere Anforderungen 
sind an die Sicherheit des Erkenntnisstandes über den Gefahrenausseh.luß zu stellen". 

'7 BVerfGE S), s. 76 1., so der zutreffende Hinwe" ,m Minderhell.5Votum. 
28 BVerfGE ~9. S. 14}. Zur Problematik der BC2ugsgräßc .praktische Vernunf,., um ,cchm,eh. EOlw,ck· 

lungen rechtlich zu operallona.!is,crcn, vgl. K. H. L~dcur. ,.P..kllsehe Vernunfl< Im Awmrccht, UPR 
1986. S. }61 fr.; A. Rolln.gd, Oie rechtliche F.'-Sung teChm5Chcr RiSIken, UPR '986, S.46 ff.; G. Winter, 
R. Sch'fet, Zur nch,erlich~n Re~ep'lOn n3lur- und lngenieur"'lssenschlftlich<r Vor:mSSlgen uber kom
plexe te<:hfllsche Sy,,=c am BeISpIel von Kernkraftwerken. NVwZ '985, S. 703 H.; F. Nicklisch, Das 
Recht ,m Umgang mit dem UngewIssen in Wi"ensch.n und Technik, NJW '986. S. 1187; R. Wolf, 
Recht un Schauen der Technik. KJ 1986, S.141 fl., be,. l49ff.;der<., Dcr Stand der Tcchnik. 1986. - Dcr 
Begriff d.er .prlkllSc.h~n Vcmunft. wurde \'on R. Breuer, Gcfahrenab...,ehr und Risiko\'orsorge Im 
Atomrec.ht. DVBI. '978, S.8'9, 8Jj In die juristische DiskUSSIon e,ngefiihn. 

'9 Zum AktulliSlcrungsgcbol vgl. BVcriGE 49. S. '36, 139; S}. S. 59· 
30 Wie da.< Bundesverf:usungsgencht zu recht hervorhebt, BVerfGE H, S. 59· 
} I Zu den Dd"inlllonsprobkmen dies .. gesetzlichen Ta,bc-sund'merkm.ls vgl. n~u"dings A. Roßnagel. 

Die rechtliche Fassung technIsch .. Risik~n, lJPR '986, S. 46 Ir.; K. H.l>d~ur •• P..kusche Vernunft. Im 

Atomrech,. UPR '986, S. 36, fl.; G. Win.er, R. Schäfer, Zur nchterlichtn Reupuon nalur- und IIlge
nleurwlSscn",h.ftJicher Vorau'-S.gen "ber komplexe ,tchmsch. Systeme ,m BelSp,eI von Kemkuftwer
ken. NVwZ 1986. S. 70} ff.; .<ow,e F. Nicklisch. Dos Recht Im Vmgang mit dem VngeWls~n In 
Wissensch.fl und Technik. NJW 1986, S. Hg 7 Ir.; w. Rmnebcrg. Dcr ,Slmd .1n Wissenschaf," und die 
-Sch.dcn,,·orsorgc. ,m .tomrechdichcn Genehm,gungsverfabrcn, ZRP 1986. S. ,6, ff.; zum Versuch 
~tner Auslegung des Begriffs .Stand von Wi .. enschaft und Techmk. Im Llch,e des Verhaltnlsmäßig
keltsgrunds",llze, vgl. M. Cb. Jakobs, Dcr Grund .. tz der Verh:ih . .msmäßigk<ll. Mit emer exempla.nschen 
Da.rs",llung ,elner GehWlg im Atomrccht, 198). Femer H, W. Rengeling, Atomrechtliche Sch"densvor· 
sorge und .S~chverst:rnd •• In FS C. H. VI" '987, S. 297ft 

}2 B VoriGE ~9, S. '46 
H Vgl. BVu{GE SJ, S. 76 - Minderhellsvotum. 
14 Im Sinn. etner {Taz,,,crung der das Gcf.hn·nrccht bc>.immendcn ~Je-dC"Sto-fonnel., vgl. P. M3tburger, 

Alomrcdllliche Schaden,,·orSorge, '98}, s. 571.; Ch.Scrumdl. KJ 1986. S.467. 
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Wenn die höchsuiehterliche Rechtsprechung den Betrieb von Kernkraftwerken 

verfassungsrechdich nach wie vor uneingeschränkt für vertretbar hältH , so ist in 
jedem Fall im Lichte des Erfordernisses einer neuen ~Sieherheitsphilosophie« bei 

der StTahlenschutzrechtlichen Bewertung eines GAU dem Schutzzweck der 

SrrlSch V unbedingt Rechnung zu tragen, daß die ~überragend wichtigen Gemein
schaftsgüter von Leben und Gesundheit«l6 beim Betrieb von Atomanlagen keinen 

Schaden erleiden dürfen. 

b) Der Widerspruch zum SicherhellSkonzept der Strahlenschuuverordnung 

Der ~Super-GA U« ein Anwendungsfo.ll der Stro.hlenschutwerordnung? 

Nach der StriSchV kommt es für die Frage, ob und umer welchen Voraussetzungen 
Kernkraftwerke bei einer inländischen oder ausländischen KernkrafrkataStrophe 

weiterberricben werden dürfen, entscheidend auf folgendes an: Sind die - durch 

einen GAU oder Super-GAU bewirkten - zusätzlichen $rrahlenexposicionen .als 

Vorbelastung in die Berechnung der Dosisgrenzwerte gemäß § 45 SrrlSeh V einzube

ziehen, kann dies die vorübergehende oder längerfristige Sti!legung eines Atommei

lers erfordern. Sind dagegen i. S. der Auffassung des OVG Lüneburg die durch 

einen GAU verursachten Strahlcnmehroelastungen als Stör- und Unfallbelastungen 
unter die deutlich höher fesrgelegte Störfallplanungsdosis i. S. des § 28 Abs . 3 

StrlSchV zu subsumieren, lassen sich gegen den weiteren Betrieb eines Kernkraft

werkes ungeachtet der auftrerenden Srrahlcnmehrbelastung strahlenschuurechtlich 

keine Bedenken geltend machen. 

DIIS St.Yo.hlemchuukonzept der §§ 28 Abs. J, 44-46 StrLSch V. 

Das Strahlenschutzkonzcpr der SulSchV wird von dem in § 18 Abs. I SrrlSchV 

normierten Minimierungsgebot beherrscht, wonach jede unnötige Strahlenexposi

tion oder Kontamination von Personen, Sachgütern oder der Umwelt zu vermeiden 

und diese auch unterhalb der in dieser Verordnung festgesetzten Grenzwerte so 

gering wie möglich zu hahen ist. Um der in § [ NT. 1 i. V. m. § 7 Abs.2 AtornG 

normierten Zielsetzung (Schutz von Leben und Gesundheit bei der friedlichen 

Nutzung der Kernenergie) hinreichend Rechnung zu tragen, werden in den §§ 28 
Abs . 3 und 44 bis 46 StrlSch V drei verschiedene von Atomanlagen ausgehende 

Gefahrenlagen unterschieden, denen durch entsprechende Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung gegen mögliche Strahlenbelastungen begegnet werden sol]!'. 

Die zentrale SchUlznorm für die Bevölkerung ist § 4J StrlSch lfJi, der für die 

Ableitung radiOaktiver Stoffe aus atomaren Anlagen in Luft und Wasser einen 
Immissionsgrenzwert festlegt l9• Für die Berechnung des im Umfeld eines Kern-

31 VgI, OVG Luneburg NVwZ 1986, S, 76. D,c h.M. gmg bISlang ebenf.lls unemge'chränkt von drr 
Vcrf»,ungsmaßigkeit dcc friedlichen Nut2ung der Kcmencrg>o '''''. "&1. 2 , B . • <an ~lIcr ubngen 
A. Roß~agd, Grundrechte und Kcrnkrut"'~rke. '979. und M,unz-Dung·Herzog. Crundgc<c<z S,md 
'987, Art. 74 R:t. 160, 

36 VgI, BVerfGE 40, S. lJ J. 

}7 Die für die bcrunich mit Strililen umgebenden Pe"on.n maßgebliche Str:ililcn<ehul2rcgelung de. S 49 

StriSch V In VerbIndung mit Anl.ge X bleiht bCI der folgenden Darstellung .ußtr Bet",<h!. 
}8 Vgl. Win,c~ A<om- und Stnhlenschutz,echt, '978, S. 7'; Kram.r·Zcrlen, Str.hlcnsthut2vcrordnung, 

1. Aun .• t980. § 45 Anm. I. 
)9 Eine Vcrw:>.hung,ncholinoc des Bund.sonn.nmi",.ters regeh die bel den atomrrchtlichcn Genehmlgung.<

"e,hh,eo zu be.elnende "Allgcmc.Jnc Bcrcchnung'srundlagc für SI~lcncxposluon bel radioaknvcn 
Ahlellungen mit d" Abluft oder on ObcrfliichcngcwässCt"" (Richtlinie zu § 41 S"ISchV v, 1 S. 8. '979. 
GM BI. S. pI). - Mi, d;«er Richthme wIrd der kbr. Auflr.tg des § 41 S, 2 StrlSch V unterbu!en, nach Je' 
"~die Im fu\Zelnen zu treffenden Annahmen und an2uwcndenden Vcrhhre" zur Ermmlung dcr Str.hlen· 
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kraftwerkes für den Nonnalbetrieb "Zu beachtenden Dosisgrenzwertes gemäß § 45 
StriSch V hat das Bundesverwaltungsgericht die folgende Präzisierung vorgenom

men : 

Es handel! sich bei den Dosisgrenzwerten .um Höchstwerte mehr po Anlage. sondern pro 
Standort ; sie müssen also unrer Einbezi~hung beslehender Vorbelastungen für jeden Einwir
kungson eingehllten und demgemäß für die ungünstigsten Einwirkungsslellen unter Beruck
sichtigung sämtlicller bedeutsamen Beh.srungspfade einschließlich der Ernährungskeuen be
rechner werden (§ 45 S. l StriSchV). Oie Dosisgrenzwerte des § 45 StrlSchV dürfen nicht 
übcrschrilten werden; .. . '" 

Wenn auch ernsthafte Zweifel anzumelden sind, ob der 30 mrem-Wert im Lichte 
neuerer Forschungsergebnisse" heute noch den in § 11. Abs . ( Ne 1. i. V_ m. § 7 
Abs.1. Nr. 3 AwmG für die Schadensvorsorge geforderten angemessenen Stand von 
Wissenschaft und Technik darstellt, so bleibt gleichwohl festzuhalten, daß jedenfalls 
im Versrändnis des Bundesverwalrungsgerichts der vom Verordnungsgeber fixierte 
Wert »die für den Schutz des einzelnen erforderliche Vorsorge gegen Schäden beim 
Betrieb atOmarer Anlagen sicherstellt~4' und damit »die äußerste, weil nicht mehr 
überschreirbare Grenze der gemäß § 7 Abs . 1. Nr.:> AtomG erforderlichen Scha
densvorsorge« festgelegt worden isr"J. 

Korrespon~ierend zu § 45 Str/Sch V bestimmt die Emissionsregelung des § 46 Ah 2 

StrlSch V. daß die Behörde durch Festsetzung VOn Emissionsabgabewerten sicherzu

stellen hat. daß die nach § -45 StrlSchV zulässigen Immissionsgrenzwerte von 
30 mrem an einem Standort bei der Ableitung über Luft und Wasser nicht über
schritten werden" . 
Die Slörfallregelung des § 28 Abs. J StrlSchV bestimmt die bei der Planung baulicher 
oder technischer Schutzmaßna.hmen gegen Störfälle in oder an einern Kernkraftwerk 
zugrundezulegende .. Störfallplanungsdosis«. Die Planung von Kernkraftwerken hat 

demzufolge sicherzustcllen. daß im ungünsrigsten Störlall in der Umgebung der 
Anlage Einzelpersonen der Bevölkerung keiner höheren Strahlenbelastung ausge-

""-PO"''''" durch Re<;huvtro<dnung mir Zus!1mmung des Bund"·"",, . vom zustlndi~cn Bundesmlnl
"er zu besurnmen . D.s Buodesverwahungsgerlcht h:':l, "e gleIchwohl Cur verb,ndlich, NV\VZ '9~6, 
S. 21). Zur Kntik h,er.n vgl. eh. Sch""dt, Du Ausstieg des Bunde,verwahungsgendu .u. der .tom
rechtlichen KontroU •• KJ 1986. S. 470 H., vgl. ~uch R.~ngeling, A nl.genbegriff. Sch.densvorsorge und 
Veri>.hrenmuCung Im Atomr«ht, DVBI. 1986. S. l6S Cf., .68, der d.no [reilich nur oon redu.sdogmall
"he, Problem er~ennt. 

40 BVwGE 6/. S. 'S6 fr. (S .. de), S. ,64 . Hervorhebung D. Sl. - Der J)osJs grtnzwert d"$ § 4\ StrlSchV 
ort.nnen SICh an einer von der Int.malton,len Str.u.lensehurzkomm.sSlon (ICRP) - eIn« nJchlSl.adi
<hen Org:UHs.t!on - als zulös"g :IIlges,·hcnen genC'lls><hen DoSIS mit .,oem GlflzkorptrdoSl.grenzw.rr 
von 500 millir.:m pro JAhr (vgl. Kramcr-Zcrlctl a. a. O . § H Anm. l) UIld bewegt SIch we't UDterhalb der 
n.ch den Eurotom-G<undnormen höcr.su.ulösslgen Dosen (V1;1. An. lIder Riehtlinle des R"e! v. 
1. 7. '976.71/179 Eu ... ,om. ABI. Nr. L 18711 ), die auch In dcr RichtliOlt des RateS v. I S. 7 '9110 (80/8 )6/ 
Euratom, ABI. Nr. L '46/ I) beibehalten worden 1St, worauf da.< Bundesverwaltungsgencht ausdrücklich 
hinweISt. Es >tcllt gle,chzcluS C~st. daß die den Domgrenzwenen des § 4S StriSchV "zugrundeliegende 
Hypothese eUler line',cn DosIS' Wirkungsb,'ZtChung ... schwerlich zu einer Unte"eh.,zWlg d .. mit 
ihneo verbundenen RisiKO' hihren (lunn) . ,. dieses Risiko ISI klemer .Is das; mll der natürlichen 
StTlhlenbd.,rung verbundene. dem Jeder emulne von Begl/m $<:'ne$ Lebens uo.nlOn"b~r >U5gesetla 15t. 
und um mehrcr~ Größenordnungen gennger 31, mdere Z,v,li,,"on,- und Lebensnsikcn ... Es br:tuchtc 
daher n.ch den ~.flß"'b.n praJw.chcr Vemunf, nieh, mehr on Rechnung ge"elh lU ""erden •• BV ... Cf 
6., S . • 6~ . 

4' Die, belegen die UntcrsuchWlgs«gebn",c des US-.meriklflrschcn R.d ioblOlogen E.rn." Stcrngb.ss über 
den durch Niedngs,rodiolkuvU" bedingten AnslJeg der S'iugling, ... rblichkelt. \'on Mißgeburten und 
Krebsr;ilen , vgl. deu .• Sch:iden durch Niedngst.u.,,",tiil. In: H. Strohm, Warum ~uch gennge Radioati· 
VIÜt lebensgefäh,ltch "I, 1986; vgl. ~ueh H.Suohrn, W., Sie nach der R<~ktork'U5lrophe wIssen 
müssen, '986, I"..,. besonders das K.pltel .Niedngslr.diookllv"ät . , S. 1.6{{. mll ausführlichen L"e .. · 
.urbelegen, sOWIe eh. Küpp .... s, Lang ... 't- und Sp"Colg ..... der tldiooknven Bd:t>tung. on Traube u. a., 
Nach d"", Suptt-GAU. Tschernobyl und die Kon.«(uonzen. 1986. S. '51 Cl. 

42 BVwG NVwZ 1986, S. 2081(" JI J (Whyl) '" BVwGE 7l, S. Jooff. 
"3 BVwGE 6,. S. ,64' 
44 Vgl. BVwGE 61, S.164· 

4°1 
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setzt werden, als sie für beruflich strahlenexponiene Personen im Höchstfall 
wgelassen sind Ü rem Ganzkörperdosis, J 5 rem für die Schilddrüse)·!. 
Schließlich sieht § 44 StrLSch V zum Schutz der Bevölkerung in außerbetneblichen 
Überwachungsbeyeichen i6 einen speziellen Dosisgrcnzwert vor, Danach darf die 
Ganzkörperdosis unter Einbeziehung der nach § 45 StrlSchV zu erwartenden 
Strahlenexposition rjO mrem je Jahr nicht überschreiten, so daß für die hiernach 
zulässige Ganzkörperdosis bei direkter Strahlung 90 mrem den Grenzwert bilden". 

c) Die NOlwendigkett, Handortfremde Belastungen im Rahmen der 
Grel1zwertberechnung des § 45 Sly!SchV zu berücksichltgen 

Die vom OVG Lüneburg vollzogene Neubewertung des 5trahlcnschutzkonzepts 
der Srrahlenschuczverordnung isc rechtsdogmatisch nicht haltbar. Sie trägt weder 
der Bedeutung des dem Atomgesetz und der Scrahlenschurzverordnung zugrunde
liegenden Sicherheitskonzepts zum »Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor 
den Gefahren ionisierender Strahlen«'! noch dem Prinzip der grundrechtskonkreti
sierenden Gesetzesauslegung und -anwendung (An. lAbs. 3 GG) angemessen 
Rechnung. Das Gericht verkenne offenkundig die Brisanz des Problems der Kumu
Lnion von Störfallemissionen. die durch Atomunfälle außerhalb des Territoriums 
der Bundesrepublik ausgelöst werden, und den im Normalbcrricb auftretenden 
Strahlenbel::lstungen im Hinblick auf die notwendige Gefahrenvorsorge zum Schutz 
von Leben und Gesundheit der westdeutschen Bevölkerung (Are. ~ Abs. ~ GG), 

Das OVG Lüneburg mißdeutet sowohl den normativen Gehalt der §§ 45,46 und 
des § ~8 Abs. 3 StriSch V als auch deren Verhältnis zueinander im Kontext der 
Systematik der StrlSchV. § 45 $trl$chV legt zunächst das 30 meem-Konzept für die 

Planung der teclmischen Auslegung und des Betriebs einer Anlage fest. Anders aber 
als § 28 Abs. 3 StriSchV, der nur Planungsvorgaben für den Stör(all enthält und sich 
nicht auf den eigentlichen Betrieb der Anlage bezieht, sind die Dosisgrenzwerte des 
§ 45 Strl5ch V beim Beteieb einzuhalten. Dies ergibt sich aus folgendem: Zum einen 

enthält § 45 S. 1 Serl5ch V nicht nur den ausdruck lichen gesetzlichen Hinweis, daß 
der Strahlenschutzverantworrliche die "technische Auslegung und den Betrieb. so 
zu pLInen hat, daß Strahlengcfährdungcn so gering wie möglich gehalten werden<9, 
sondern § 46 Abs.l StrlSch V weist in Korrespondenz hierzu die Verwaltung 
explizit an, die Einhaltung der Grenzwerte beim Betrieb von Atomanlagen zu 
überwachen. 
In §§ 4 S, 46 Abs. 2 StrlSch V verdichtet sich der in §§ 7 Abs. 2 Nr. 3, 12 Abs. I Nr.2 
AtomG normierte »Grundsatz der bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovor-

4) Zur besondcren Gefährdung von Alom~rb •• tem durch Niedngsmrahlung und ZUr I'roblcm>lik der 
bISlang z.uläs .. gen Grenzwcnc vgJ . den Überblick von R. Alvarez, NicdngsLS.rahlung. Zur Gcseh,ch.c 
du Grenzwenedisku<sron In den USA, In : WechselWirkung Nr. }C, '986, S .• , fr. 

46 Der außerb"rrtblic.hc Übcrw.chWlgshcre>eh erstreckt SIch gemaß d.r .n Anlage I der StrlSch V aufgc
nomm.en~n Begri.ffsbes.immung •• uf den unmiuelbar an den Kon,roUb<-rc"h oder :on den bemcblichen 
Überw.chungsbcreleh .nschließenden Bcrc>eh, U\ dem Personen b" dauerndem Aufcn.lult ,m Kaien· 
derjahr mehr ,Is 3'500 der Grenzwene der Anlage X Spal.e 1 der S"lSchV erhalten kÖnnen- . Es h.ndeh 
SIch fol~ich Wh eU1 (ffi unnurtelb1l"cn EinzugsbereIch der Sorahlenqudlc liegendes vergl .. ehsw ... e 

klelnr.iumlges Geh ... , vgl. Winlers l. J. 0. 5.71. 
4i Drr Wen rereehnt< SIeh 'Olle folgt: § 41 selZI dcn Grenz",e" der S,,:ahlcnbeb.sLUng fur den Ganzkorper 

über Luft und W.ssu Jeweils ,ur )0 m,em fes .. Sofern di". Werte <rrelcl .. werden, be.r.igt die möglich< 
S .. :ahl<ncxpos".ion 60 mrcm. Es vubl.,hell nlHlun fur die ",cb § HAb •. ! S,rlSch V 2ul.lssogc Ganzkor
perdoSIs noch 90 mrtm; vgl. Iu.rzu Winters l.'. 0. S. 7); Krorncr-urlen a .•. O. § H Anm. I. 

48 So bU'e! die Klpneluberschrift der m.ßgeblichen §§ ~4-iS S"ISchV. 
49 Kr:uncr-Zerlen, '.3.0. , 1. Auf!. '980, § H Anm. s. 
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sorge« So dergestalt. daß i. S. der im klassischen Polize.ireche entwickeleen. Rechtsfigur 

der Gefahrenabwehr die mit dem bloßen Betrieb eines Kernkraftwerkes verbunde

nen Gefahren Schulzmaßnahmen dort auslösen müssen. wo "aus gewissen gegen

wärtigen Zuständen nach dem Gesetz der Kausalität gewisse andere Schaden 

bringende Zustände und Ereignisse erwachsen werden«S'. Diesen Gefahrenbegriff 

hat der VGH Mannheim im Rahmen der von der juristischen Dogmatik enrwickel

ten Grundsärzc des Rechts der Gefahrenabwehr wie folgt präzisiere: 

,.Eine Gef:ilir wird allgemein dann angenommen, wenn eine Situation bei ungehindertem 
Ge.schehensablauf in überschaubarer Zukunft mit hinreIchender WwrscheinJichke;t zu einem 
Schaden führen kann ...• Hinreichende Wahrscheinlichkeit. bezeichnet nicht einen ein für 
allemal feststehenden Grad der Wahrscheinlichkeir emes Schadenseintrllls; VIelmehr hängl der 
Grad der Wahrscheinlichkeit, mil dem der Schadenseintrilf zu vennciden iSI. von der Größe 
des Schadens, also der Sehuu.bedürfligkeir des gefährdeten RcchtsguLS und dem Schadensum
fang ab (BVerfG Beseh!. v. 8.8. '978). ISI der möglicher Weise einlretende Schaden sehr groß, 
dann reicht bereits die endernte Möglichkeit einc-s Schadcnseintrins aus. um von einer Gefahr 
zu sprechen (BVwG Un. v. 26.6.1970, NJW 1970. I B90). Diese Auslegung des Gefahrenbe
griffs entspricht dem mit Verfassungsrang ausgestalteten Verhältmsmäßigkcitsgrundsalz ( ... ). 
Wenn daher ,m Alomrech. Unfälle mit sehr geringer [inlrittswahrscheiolichkeil als Gefahr 
angesehen werden, so geschiehe das der katastrophalen Auswirkungen wegen. die ein derani
gcr UnfaI! haben kann. Damit erweist sich der herkömmliche Gefahrc:nbegriff nIcht elwa. als 
überholt, sondern im Gegenteil unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeilsgrundsalzes 
als beS,äÜgtu". 

Wenn demgegenüber das Bundesverwalrungsgerieht im Whyl-Urteil darauf insi

seiert. daß der in §§ 7 Abs. 2 Nr.). t2 Abs. I Nr. r AtomG verwandte Begriff der 

Vorsorge ,.nicht anhand eines vorgefonmen polizeirechdieben Gefahrenbegriffs. 

sond.:rn im Hinblick auf den in § , NT. 2 AtomG genannten Schutzzweck des 

Gesetzes auszulegen~ seill. so liegt dem erklärtermaßen die Prämisse zugrunde. daß 

die sich auf einen »Gefahrenverdacht« oder ein »Be50rgnispotencial~ beziehenden 

Vorsorgemaßnahmen die Funktion einer vorverlegten Gefahrenabwehr realiter 

erfüllen können und deshalb »Gefahren und Risiken .. . praktisch .. ausgeschlossen 

sind s4 • Diese Annahrne greift freilich dann zu kur.:. wenn tatsächlich die nicht für 

möglich gehallenen Atemunfälle eingetreten sind und damit die Vorsorge sieh als 

unzureichend erwiesen hat. Wird also von einem GAU das Vorsorgekonzept 

überholt., ist der Gefahrenbegriff im klassiscncn Sinn bei der Anwendung der 

Dosisgrenzwene der StrlSchV 'lugrunde:t.ulegen lS , weil anders den ~in § , Nr. 2 und 

in § 7 Abs.l AtomG niedergeleglen Grundsätzen der bestmöglichen Gefahrenab

wehr und Risikovorsorge« S6 zum Schutz vor Schäden an Leben und Gesundheit 

nicht entsprochen werden kann. 

Deshalb ist unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr eine relevante Slrahlenexposi

tion einer Einulperson "an diesem oder einem anderen Standort~ (§ 45 S. 3 
StrlSch V) zu vermeiden. damit die Dosisgrenzwerte für den einzelnen nicht über

schritten werden 17. Die amtliche Begründung stellt zusätzlich klar. 

jO BVerfCE $), S. 59. 

j I PrOVG v. 'S. '0. 1884, P,VBI 16, S. 115. , .6. 
P ESVGH }1, S. ,6011 .. '91. 
53 BVwG l\'VwZ 1986.5.11,. 
54 A. a. O. S. 111, 11). Zur Problematik der Abgrenzung von Gef~hr.nab""ehr und Vorsorg< Ir" A'omredH 

In diesa Enuche,duog ~gJ . Ch. Schm,dl. KJ 1986. S. 474 Ir.; H. W. Rongcling •. a. O . S .• 66 . - Zum 
Disku ... onsstand .lIgcmem vgl. P. M:u'burgtr. AtomrechlUche ScI,.den.<vorsorge, 1,8}. 

SS So die on die glclChe RJchnmg ZIelenden Überlegungen eoner (rühe .. n Em,eheodung dc. OVG Luneburg, 
DVBI. '977, S. HO, )4' . 

56 B VerfGE. 49, S. 14 , . 
S7 Vgl. Kramer-Zerl." •.•. O. § H Anm. '); Winl.", DVBI. t977, S. H'. ))7. 
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daß es sich hierbei .um den Wert je Standort und rUcht je Anlage« handelt und "die 
Verp/lichlung zur Einhaltung dieser Werte . . . ohne Einschränkung auch :!Uf die nicht 
kontinuierliche Ableilung (§ 46 Abs. J u . 4) gilt u • 

Im Sinne dieses auf den einzelnen Standort bezogenen Schutzzweckes des § 45 
StrlSchV, der der in § r Nr.l AtomG formulierten Zweckbestimmung der Grund
rechtssicherung angesichts der Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen Rechnung trägt und das ~Individualrisiko - die 
Strahlenexposition >des Menschen,<,< ausschließen soips, ist es verfehlt, bei dem in 

§ 45 S·3 StrlSch V genannten Vorbelastungen durch "andere Anlagen oder Einrich
tungen« die von auslandischen Anlagen ausgehenden stör- oder unfallbedingten 
Emissionen ~ußer Betracht w lassen . So gesehen ist also der vom OVG Lüneburg 
früher vertretenen Auffassung uneingeschränkt zuzustimmen, daß 

"Abgaben in SlörfaJlen ... nichl außer Belnent bleiben, wenn bei Anwendung des gesetzli
chen Vorsorgeprinzips die Gesatnlbclastung der Umgebung ermilteh wird. Auch die Vor
schriften der §§ 45, 46 StrlSchV gebieten bei Berücksichligung des don jeweils besonders 
hervorgehobenen MindestbelastungsgebolS eine Betrachtungsweise, die auch stärfaUbediogte 
Emissionen und Belastungswerte einbezieht •. " 

Wenn demgegenüber das OVG Lüneburg in seinem Beschluß v . .7.8 . 10. 1986 meint, 
von der Gesetzessystcmaük her sei lion einem einheitlichen AnJagenbegriH auszuge
hen und unter Anlagen i. S. des § 45 $.3 StriSchV seien lediglich die in § lAbs. [ 
Nr.l StriSch V genannten, den atomrechdichen Gench.migungsverfahren unterlie

genden zu fassen, so daß Belastungen durch ausländische Kernkraftwerke wie das 
von Tschernobyl durch § 45 StrlSch V nicht erfaßt würden60

, so wird dabei verkannt, 
daß der in § I StriSch V festgelegte sachliche Geltungsbereich dieser Verordnung 
.auf die Errichtung, den ßetrieb oder die sonstige Innehabung einer Anlage nach § 7 

des Atomgesetzes« (§ 1 Abs_ J Ne.7. StrlSchV) nicht dadurch in Frage gestellt wird, 

daß bei der Zulassung oder Überwachung von Kernkraftwerken in der Bundesrepu
bJik die von anderen, außerhalb des westdeutschen Staatsgebietes liegenden AtOm
anlagen ausgehenden Einwirkungen auf das Gebiet der Bundesrepublik in die 
Berechnung der für den Betrieb von Atomanlagen maßgeblichen Grenzwerte 
einzubeziehen sind. Denn der Nonnbefehl des § 45 ScrlSch V ist gerade niche an die 
die Strahlenerhöhung verursachenden »anderen Anlagen und Einrichtungen" adres
siert, so daß sich für derartige Anlagen die Frage des Gelcungshereiches der StrlSch V 
nicht stellt, sondern an den Strahlenschutzverantwortlichen nach § 29 Abs. 1 

StriSch V, der das strahlen relevante Umfeld beim Betrieb einer genehmigungspflich
tigen Anlage in Rechnung zu stellen hat. Deshalb ist der Auffassung uneinge
schränkt zuzustimmen, daß auch »Vorbelastungen aus dem Ausland zu berücksich
tigen (sind), da § 45 nicht zwischen in- und ausländischen Vorbelasrungen differen
ziert~61 . Demzufolge ist bei der Erminlung der Strahlen exposition pro Anlage von 

der tatsächlichen Vorbelastung auszugehen';', so daß die störfallbedingten Emissio-

S8 BVwGE 6l, S. ,64. 
19 B. v. 1.7.1979- VII OVG B p 176, UrleilsumdruckS. '7. A. A . Schauk~, Rech tsfl'3g~n 1m ZUS1lnm~n

b;uog rn" der Konkreuslfrung der S"ahJen~chut2.grunds.t2.e, "l: Sechstes Dcul<chts Atomrecht<
SympOSIum, '980, S. '01 fl., 104 f. Erhellend In diesem Zusammenhang Ist der erläu,emde HinweIS des 
an der EntscheIdung des OVG L~neburg bettiJig,en OVG-Richter Czajka In der DiskUSSion uber den 
Von rag \'on Sch"lke. daß n"hl hontenonunen w erden konne. d.ß Im Flil von Mchrl>chSlörlällen 'm 
1,h, ,Sloriallbel:Ulungen blS knlpp unlerh,lb der Grenu von 1 rem erfolgen könnlcn, ohn~ da.< daraus 
rrgendwclche Konsequenzen {ur den Welterbtlneb der Anl>ge g"'Logrn würden., In S.chSle< Deutsche< 
Atornre<:hlS-Symposoum a. a. O . S . • 67. 

60 NVwZ '987. S.71. 
6, Kr.uner-arle'I • •. a. O. § 41 Anm. ,8. 
6, Knmcr-arlett • . >.0.; SIehe .\uch die :undich. BegrilndWlg ßR-DIS. 37S/76, S.Hfl ., SOWte Rosen

baum, Die neuc Str.hlenschl.llzverordnung. § ~S ErlOuterungen. 
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nen durch den Super-GAU von Tschernobyl in die Grenzwenberechnung gemaß 

§ 45 SrdScnV einzubeziehen sind6J . Nur diese Auslegung wird der Feststellung des 

Bundesverwahungsgerichts im Stade-Urteil gerecht, daß 

.die Dosisgrenzwene des § 45 StrlSchV .. . das Höchslm~ß an Slrahlenbclasmng dar(sldlen), 
welches dem einzelnen ... an künstlicher. aus dem Nonnalbetrieb alomarer Anl:1gen herrüh
render Strahlenbelaslung .. zuzumuten ;SI" . 

Desgleichen läßt sich die von der Bundesregierung6S und dem OVG Lüneburg66 

vertretene Auffassung nicht halten. daß bei aufgetretenen $tör- oder Unfällen nach 

der Systematik der SlrlSehV uneingeschränkt auf den »rechtlich eigensündigen 

Regelungsbereich« in § 28 Abs . 3 StrlSeh V abzustellen sei, der neben die Schutzvor

schriften für den bestimmungsgemäßen Betrieb von Kernkraftwerken trete67, und 

dementsprechend die erhähten Dosiswerte für den StörfalJ rechtlich verbindlich 

seien. Dabei wird nämlich zum einen verkanm. daß § 28 Abs. J StrlSch V nur den 

Schutz gegen Störfälle und nicht gegen Unfälle betriffc6s
. Diese Differenzierung ist 

nicht nur vom Wortlaut der Regelung her zwingend geboren, weil lediglich von 

"Schutzmaßnahmen gegen Störf<ille in oder an einem Kernkraftwerk~ die Rede ist. 
sondern sie folgt auch aus der in der StrlSch V vorgenommenen Präzisierung durch 

eine Legaldefinition beider Begriffe. 

Ein Storfall iSI gemäß Anbgc r zu § .1 StrlSchV .ein EreignIsablauf, bei dessen Eintreten der 
Betrieb der Anlage oder die T:i1igkell ~m sicherheitstechnischen Grunden nicht fongefiihn 
werden bnn und für den d,e Anlage ausgelegt ist oder für den bei der Tätigkeit vorsorglich 
Schulzvorkehrungen vorgesehen sind •. Wohingegen ein Unfall ebenbII< in der Anlage I zu § .1 

SlrlSch. Val. Ereignisablauf definiert wird, .der für eine oder mehrere Personen eine die 
Grenzwene übersteigende Scrahlcnexposition oder InkorpOr:4lion radioaktiver Stoffe zur 
Folge haben kann, soweil er nicht zu den Storfällcn zähllK. 

Im Sinne dieser begrifflichen Unterscheidung zählt die Tschernobyl-Kaustrophe 

zur Kategorie der Kemkraftunf:i.lle. weil sie eiDe im Rahmen der Scnuczvorkehrun

gen nicht mehr beherrschbare Kemschmelze auslöste. so daß bereics aus diesem 

Grund die Störhllplanungsnonn des § 28 Abs. 3 StrlSch V nicht maßgeblich ist69 . 

Von entscheidender Bedeutung ist ferner, daß § 28 Abs.3 StrlSch V lediglich und 

ausschließlich als Planungsvorschrift konzipiert worden iSI. so daß sie nicht für den 

späteren Betrieb von Acomanlagen anwendbar ist 70 . Dies ergibt sich aus dem 

Worrlaut der Bestimmung, der auf das Tatbescandsmerkmal -Planung« abstellt 

und den Begriff .Betrieb« nicht enthält. Die Störfallplanungsdosis soll im übrigen 
nicht , wie das OVG Lüneburg annimmt, Vorsorge für den "wenig wahrscheinlichen 

ungüns6gsten Scörfa)J". der nach der Anlage noch beherrschbar sein muß. treffen]'. 
sondern sie soll Strahlenriehtwerte für »die Planung baulicher oder sonstiger 

Schutzmaßnahmen gegen StörfäUe« aufstellen. Zu diesem Zweck stellt § 28 Abs. 3 
S. 3 SlriSch V zusärzlich klar. daß »maßgebend für eine ausreichende Vorsorge gegen 
Störfälle ... der Stand von Wissenschaft und Technik~ ist. Es handelt sich also bei 

§ 28 Abs . 3 StrlSehV um eine echte aromrechcliche Vorsorgebestimmung i. S. der 7 

{;J EbclUo R. Geulcn, Rechdichc Konsequenzen des Tschernobyl-Unf>lI, für den Betrieb .,omarer Anl.
gen In der Bundcsrepublik J),' utschlrnd. In J. Fischer. HrSg., Der AU1,ucg aus der KernenergIe ... ! 
m,chb>.r, \'}86, S, 1 J7 H. S. ISo. 

64 BVwGE 61, S .• 64. 
6S Vgl. BT·Drs. 10/6008. 
66 NVwZ '987, S. 7S. 
67 OVG Urneburg ",.0, S·76. 
68 Kr.u7lcr·Zerleu 3 . a.O. § 18 Arun . '7. 
69 Vgl. R. Geulen, ], •. 0 ., S .• S I H. 
70 H. M., vgl, Kramer·Zerltl! •.•. O. § 28 Anm. ,6: Wi",crs l,'. 0, S.71. 
7' NVwZ ,,37' S.76. 
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Abs.2. Nr. 3, J 2. Abs. I Nr. 2. AtomG, durch die gerade nicht, wie die Auslegung des 

OVG Liineburg suggeriert, der Störfall antizipatorisch genehmigt werden soll]'. 

Auch das Bundesverwaltungsgcrichl neigt offenkundig der hier vertretenen Auffas

sung zu. wenn es ausführt: 

. Die Slörfaliplanungsdosis des § 28 IJ[ Strl$ch VO gih für den ungünstigsten StörfaU: ist sie für 
diesen eingehalten, so iSI i. S. der in Rede >(ehenden Vorschrift Vorsorge .gegen Seörfiille< 
gel roffen «'!. 

Maßgeblich soll demnach die Vorsorge gegen Störfälle und nicht der Betrieb der 

Anlage bei Störfällcn sein. 

Hinzu kommt. daß der Verordnungsgeber dem Vorsorgecharakter der Norm 

entsprechend keine Überw3chungsnorm für den laufenden Betrieb. wie dies in § 46 

StrlSch V geschehen ist. vorgesehen hat. Nach allem ist die Regelung des § 28 Abs. 3 

StrlSch V nur für die PI~nung, nicht aber für den spliteren Betrieb der Anlage 

anwendbar". 

Unabh~ngjg von diesen rechtsdogmatischen Überlegungen geht es bei der in Rede 

stehenden Konstellation gerade um das Problem, ob der bestimmungsgemäße 

Normalbetrieb eines Kernkraftwerkes in der Bundesrepublik aufrechterhalten wer

den oder ein fertiggestellter Atommeiler ans Netz gehen darf, wenn sich die äußeren 

Rahmenbedingungen, wie in concreto durch den Super-GAU von Tschernobyl. 

verändert haben. Da der Planungsschutz des § 28 Abs.3 StriSch V nach dem 

Wortlaut der Bestimmung sich auf "Störfällc in oder an einem Kernkraftwerk .. 

bezieht. ein Störfall .. in oder an« einem bundesrepublikanischen Atommeiler durch 

den Kernkraftunfall in der Ukraine aber nicht ausgelöst worden ist, ist aus diesem 

Grund § 28 Abs. 3 ScdSch V nicht einschlägig. und es kommt für die Überprüfung 

des bestimmungsgemäßen Betriebs einer westdeutschen Anlage in solchen oder 

ähnlichen Fällen von der Geserzessystematik her allein § 45 StriSchV in Betracht, so 

daß in die Berechnungen die SrandorrvorbeiaslUngen, soweit sie sich durch den 

Reaktorunfall von Tschernobyl nachweislich erhöht haben, einz.ubeziehen sind71 . 

4· Die Handllengspflicht des SttUtes gemäß § 46 Str!Sch V 

Ist infolgc eines Stör- oder Unfalls eines anderen Kernkraftwerkes ein Überschrei

ten des in § 45 StrlSch V festgelegten JO mrem-Grenzwertes bei dem betreffenden, 

noch ordnungsgemäß arbeitenden Atommeiler .. zu besorgen", begründet § 46 

Abs. 2 StrlSch V zwingend für den Staat die Verpfliehrung, die insgesamt in einem 

Jahr m:I.Ximal zulässigen Aktivitätsabgaben mit Luft und Wasser dieses Kernkraft

werkes so zu begrenzen, daß die Grenzwerte des § 45 nicht überschritten werden 76 • 

Ergibt eine Prognoseentscheidung auf Grund einer Einzelfall prüfung am Standort 

der betreffenden Atomanlage. daß der maßgebliche Wert überschritten wird , sind 

7' Vgl. Geulen , . '. O. S. I SJ; Sehutlce • . a. O . S. 106. 

73 BVwG NVWL 19&6, 5. 114, He.rvorb~bung D. Sr.; die Prüfung erfolgte un Rahmen der von dtr Rev15lon 
aufgeworfenen frage. ob die nach dieser Vorschrih cmzuh"hcndc SlörlaJlplanung.sdosls nur für den 
ungünsugs" 'n Störfall oder [ur die Summe der mog/ic.h<n S,örlille Je n:tch ibrer Wahrschemlichkeit und 
ihrem 5ch.den,ausmaß zu bestimmen (51. 

7~ H . M .• vgl. Kramer-Zerl.<1 l . l. O. § ~8 Anm .• 6; Wint .. , • . • . 0. S. 72; Sch.nke a. a. O. S. "0; Gculcn 
2 . • . 0 . S. 15J . 

7S Von 8e1>ng 1St onsofern auch. daß der )0 mr.rn Wen mtl der Überlegung gcreclnfcn.gt WIrd. daß , elbst 
D.ucrbdastungen mu dj.s", Dosis S<h,den der Bevolkerung im UmkreIs ~ioes KemWt..,etkes mit 
hoh,·r Wahrscheonli chkeu ausschJie.ßen, während d« j rem SUirfallplanungsgrcnzwert bel clncr Kur,
z~"bd"51ung akUlt 5ch~den melll Jultre<en lassen soll. vgL den diesbezügli chen Hinweu bei Czajk. In: 
6. Deuc.schL"s Atomrechls-Symposlum. 1980. S. 167. 

76 Ebenso Gehlen, , . •. O. S. 1 jO. 
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die in §§ 17, t9 AtomG vorgesehenen Mittel (Auflagen, [eilweiser Widerruf u.a.) 

anzuwenden. 

Eine andere Frage iSI, welche rechdichen Konsequenzen danu$ zu zichen sind, wenn ein oder 
mehrere Stör- oder Unfälle bei einem westdeutschen Kernkr~frwerk d3ZU führen, daß längere 
Zeit der Dosisgrenzwen des § 45 SlrlSchV im Umfeld dieses Atommeilers überschritten wird. 
Dit Aulfassung des OVG Lüneburg bedeutet., daß die Bevölkerung im Strahlungsumfeld einer 
solchen Atomanlage die Stör- llnd Unf~Jlbclastungen bis zur Höhe des in § 18 Abs. 3 StrlSchV 
i. V. m. Anbge X Spalte l genarlrlcen Werte (5 rem)n in Kauf nehmen müßte, ohne daß der 
Staat zum Handeln verp(]ichtet ist. Demgegenüber ist auch hier der Dosisgrenzwen von 
30 mrem gemäß § H StriSchV zu beachten. Weil nämlich § 2.8 Abs. 3 StrlSchV als Betnebs
norm bei Slör- und Unfällen nicht in Betracht kommt, sind i. S. der vom OVG Lüneburg in 
seinem Brunsbüuel-Beschluß früher vertretenen Aufbssung unler Heranziehung des Su-ahlen
minimierungsgebots des § 28 Abs. I SlriSchV in die §§ 45,46 StriSchV .auch störfallbedingte 
Emissionen und Belastungswer~. cinzubezichcn'~. Hierfür sprich! gesetlessystematisch, daß 
die 5ta~rJiche Handlungspflichl gemäß § 46 Abs.2 StrlSch V ganz allgemein auf das Tatbe
.rand.merkmal eIner Grenzwertüberschreilung von JO mrem bezogen ist (.fst zu besorgen, 
daß die Grenzwerte des § 45 an einem $t:mdon überschritten werden ... ~), ohne daß der 
Grund der Übcrschreilung - Nonnalbetrieb oder Slör- bzw. Unfall - in Bezug genommen 
wird". 

Wegen des dr;HSchützenden Charakters der Dosisgrenzwerte der StrlSchV 80 kön

nen auch Drittbctroffene sich im Klagewege gegen das Überschreiten der Dosis

grenzwerte »an einem für sie bedeuts~men Standort" wehren!'. 

Ill. ZerfaUslogik rechtsstaatlicher Verfassungsprinzipten Lm AtomsuMl 

Auch wenn das Entscheidungsdilemma des OVG Lüneburg nicht zu übersehen ist, 

als es implizit auch darüber befinden mußte. ob im Fall der Einbeziehung von 

standortfremden Belas[ungen in die Berechnung der Dosisgrenzwerte nach § 45 

StrlSch V möglicherweise das Abschalten einzelner oder gegebenenfalls sogar aller 
Kernkraftwerke der Bundesrepublik durch einen Akt richterlicher Gewal! erzwun
gen werden bnn, so bleibt gleichwohl festzusrellen, daß sich dieses Judikat nahrlos 

in die allgemeine obergerichdiche und höchsuichtcrliche Rechtsprechungslinie ein

ordnen läßt. In acomrechtlichen Verfahren hat die Justiz die Einschätzungspräroga

live nahezu vollscinJig der Exekutive überlassen und damit auf die für das Rechts

staatsffiodell konstirutive judikative Gewaltenkontrolle weitgehend verzichtet. Der 

Kalbr-Beschluß hat bei der Verabschiedung der Regulierongsfunktion des Rechts 
in Atomverfahren insofern die Bedeutung einer Pilotentscheidung übernommen, als 

77 fur di~ SchiJddnise dnl h<ich"~n' eme Teilkörp<.'1"dö,lS vOn 'j 0 Millijoule/Kilogramm (15 rem) 
7.ugrund~gd.gt ",,,dm, § .8 Ab. ) S. , S"lSeh V. 

78 Beschluß v. >.7. '979 - VII OVG B p/76. Uneilsumdruck S. 27. 
79 A. A. SCh'llke l.'. O. S. '04 If. Geulen (a. a. O. S. '55) h" ferner zu r~ch, duaul hmgew,esen. daß ,m 

Fall der Annahme eon" Duldungspflich' der Bevölkerung, die Gr.n~wcrtubers ch "" tung cl<.'s § 45 
S,rlSchV b,s wn zur Belastungsgren:te gcrn.Ul § ,8 Ab,. 3 S"ISchV l"nzllnchm'n, c.lludnc Bt'volke-
rungsteile üb .. lilire hinaus erh.bJich schwerer bei", .. , "'erden dunen als Personen, di~ ln emem 
Kernkraftwerk "be"en. Denn für beruflich "rililcnexpon'crte Per>onen wJrd In § 49 StriSchV zusä.z
lieh cme Diffe"'nzlCrung "orgenommen ({ür Personen un .. r 18 Jahrm dürfen die j':hrlichen Körptrdo
sen '1'0 der Grenz",."e der Anl.ge X Sp.he I n,chl übersehrenen. § 49 Ab,. > S"lSch V; filr gcb:;rfah,ge 
Frauen, die das 45· L~be""Jahr noch n,cht vollendet hlben. d." die über emen MO"'1 kumulierte 
Gonadeodos" '1,0 des Jilire,w.,u, für b<ruflich "r:>hlenexpom~r(e Personen der Kuegone A nach 
Anl~ge X Sp.he l n,ch, ubuschreJtcn), die § 18 Abs.) S"ISehV mll sc,,,er schlich!<n Bezugnalune auf 
Anloge X Spalte 1 gerade mehl kennt. 

80 BV"'GE 61, S. ,64; b .. ,ät;g1 on BVwG NVwZ '986, S. ~o8. 
81 ßVwG NVwZ '986, S. " J. Ein deraruger Anspruch bnn auch von ausländischen Sllltsbürgem, di,- ,m 

Ausland 'm Eimugsbere,ch cmC-S grenznilien ",estdeutsehen K.ernkraftwerkes leben. geltend gemuht 
werden, BVwG OÖV '987, S. 494 f. 
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das Bundesverfassungsge:richt hier den gegen den klaren Wortlaut des Art. 80 Abs. I 

S . .l GG gerichteten Verstoß gegen das gesetzliche Bestimmtheitsgebot mit der 

Eigenart alomrechtlicher Encscheidungsstrukturen gerechtfertigt und den der Exe

kutive durch die ~in die Zukunft offene Fassung des § 7 Abs. 1 Nr . .3 AtomG .. 

eingeräumten Gestaltungsspielraum bei der Genehmigung von Atomanlagen sogar 
als »dynamischen GrundrechtSschutz« aufgewertet hat, der den -SChucl.zweck des 
§ I Nr. 2 AtomG jeweils bestmöglich zu verwirklichen« hel feil, 

BereitS mit dieser verfassungs rechtlichen Absegnung der Parlamentsentmachcung zu 

Gunstcn der Exekutive wurde der aus dem Rechtsslaats- und Demokratieprinzip 
des Grundgesetzes abzuleitende Grundsatz, daß in grundrechtsrelevanten Bereichen 

der Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen verpflichtet is(8), 

im politisch hoch brisanten Bereich der Kemenergienutzung umstandslos preisgege

ben. Dieser Verzicht wiegt um so schwerer und erweist sich wegen des damit 

verbundenen Verlustes richterlicher Kontrolldichte für den schutzbedürft.igen Bür

ger um so folgenreicher. als es bei dem Schutz von Leben und Gesundheit um »die 

höchsten nach dem Verfassungsrecht zu schützenden RechtSgüter .. g., um »ein 

überragend wichtiges Gemeinschaftsgut .. 8j geht. Deshalb ist der vom OVG Lüne

burg in einer früheren atom rechtlichen Enrscheidung gerroffenen Feststellung un

eingeschränkt 2.Uzustimmcn, daß der Gesetzgeber ,>die Entscheidung über die Höhe 

des tOlerablen Lebens- und Gesundheitsrisikos nicht delegieren" konnte86
. Gerade 

in Interesse der Justiziabilität exekutivischer atomrechrlicher Entscheidungen mußte 

das Parlament :zumindest eine hinreIchend bestimmbare Risikoschwelle vorgeben. 

die für den Verordnungsgeber den Maßstab bei der Konkretisierung von Dosis
grenzwerten und Höchstkonzentrationen bilden kann s7 • 

Mit der vom Bundesverfassungsgericht legitimierten Suspendierung des Art. 80 
Abs. I S. 2 GG im Aromrecht wurde zugleich auch die demokratietheore!ische ratio 

dieser Verf;1Ssungsbestimmung unterlaufen, daß vOr allem in grundrechtsrelevamen 

Bereichen. für die der Gesetzesvorbehalt gilt. die für d;lS parlamentarische Gesetzge

bungsverfahren typische Form öffentlicher Deliberation des politischen Entschei

dungsprozesses sichergestellt wird, um öffentliche Auseinandersetzung und not

wendige Kritik an sta:ulichen Planungen zu ermöglichen. 

Die dargelegten, vom Bundcsverhssungsgericht wegrationalisierten Verfassungs
verstöße bei der Normierung von Dosisgrenzwerten belegen den im Interesse der 

Kerncnergienmzung stattfindenden besorgniserregenden .radioaktiven Zerfall der 

Grundrechteu ii
. Gerade weil Skepsis angebracht ist, ob das vorhandene demokrati

sche Widerstandspotemial sich mit seiner Forderung eines Aussriegs aus der Kem-

8. BV<dGE 49, S. '37, ebenso d .. Zitat zuvor. D1S ßVwG 1St dies.r Au{{as5ung gefolg" vgl. BVwGE 6" 
S .• 6); BVwG NV",Z 19&6, S. u). 

8) Se" BVerfGE )4, S. t6f ff., '9' f. sündige R<",htsprcchung. vgl. u. J. BVerfGE 4;. S. 46,78 f. und of,cr,. 
84 aVG Liineburg DVBI. '977. S. HZ. 
8S B VerfGE 40, S. '96 EI., 11!. 
86 aVG Lüneburg DVal. '977. S. H'. 
87 So >ud! Winters a.'. O. S. 7'. Die Km< klarer Rcd!ts,u.tsverstöß. un Atomrccht \VIrd durch die 

Verlct"ung des Ziuctgebmos des An.. '9 Ab •. J S .• GG fortgesetzt. Entgegen der Aufrassung .I .. 
Bund.,verfassung.sgerich<.S, d:tß normaHV gesehen OIomre<ohdiche Genehm,gungen ke'ne Gnwd=h,,· 
.,ngriffe damdlon (vgl. BVenGE 49, S. '4ol." '51 davon auszugehen, daß bereus der Nonnalbcmcb 
clnes Kernkraftwerkes C.lflen rochdieh erheblichen Eingrill UI d,. Grundrecht emes Jeden auf Ld.cn und 
kOrpcr~ch. Unversch,thc" (Art. , Ab,. 1 S. I GG) damdl" vgl. M. O. Hinz, zur V.rf:>.JSung,maß'I~ken 
der Do .. sgrcnzwertc in: Vicncs Dcu~<chcs Atomrcch,s·Sympo,ium, 1976, S. 16S ff. 168; V. Gö'z, Zur 
Verf:o.ssungsmäßigk.n d" DOSlsgren:t.wcrtc, m: Vierte$ DeuLS<:hes Atornrc.:hts-SympoSlum. 1976. 
S. '77 f., r S S. Die Fcru~tzung der Doslsgrcnzwcrte ,n der S'NhlenschulZverordnuog dient nämlich 
lediglich der Gcf:.hrcnmIßlmlerung, hn.n ,ber meht den völ~geo Gefalucn.usschluß für d.s eonulne 
IndiVIduum beWirken. 

88 A. RoßnJgel, R.dioaknver Zerl.1I der Grundrcch.<. Zur Verfo"ung>vcrtriiglichhl' der K~rncn.rg.e, 

1981. 
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energie in absehbarer Zukunft im politischen Inscirutionensystenl der Bundesrepu
blik gegenüber der vorn Bundesverfassungsgericht [eehno!s.ratischS~ legitimierten 
Konslituierung des Atomsca3ces - bei gleichzeitiger Ve~bschiedung fundamentaler 
rechtsstaacucher Prinzipien - durchzusetzen vermag, erhält in der Auseinanderset
zung um die »friedliche« Nutzung der Atomkraft die Beachtung rechtsscaatlicher 
Minimalm.ndards. zu denen die volle richterliche Überprüfungsmöglichkei[ exeku
tivischer atomrechdicher Enrscheidungen und die strikte Beachtung des Vorrangs 
des Schutzes von Leben und Gesundheit bei allen staatlichen Entscheidungen gehört 
(Art. lAbs, 3 GGr, besonderes Gewicht. In Anbetracht der evidenten rechtsstaat
lichen Defizice im Strahlenschutzrechr ist deshalb von einer strikt am grundrechtli
chen Schutzanspruch von Leben und Gesundheit orientierten Auslegung der Strah
lenschuezverordnung auszugehen und ebenso strikt am Gdtungsanspruch des Art. I 

Abs. J GG festzuhalten, auch wenn sich dies in Anbetracht der Metamorphose des 
demokratischen Rechtsstaats zum technokratischen Atomstaat augenscheinlich 
nicht mehr von selbst versteht. 

IV Scblußbetrachtung 

Die notwendige immanenre Kritik an der Entscheidung des OVG Lüneburg, die 
von ihrer Begründungslogik her im Ergebnis den Grundrechesschutz des Bürgers 
gegenüber den Atomgefahren im Fall eines Kemkraftunfalls für die in St3ndortnahe 
eines anderen Atommeilers lebenden Bewohner umstandslos preisgibt, darf den 
Blick nicht dafür verstellen, daß der in Anbetracht der mit dieser Technologie 
verbundenen menschheitsbedrohenden Rjsiken notwendige völlige Ausstieg aus der 
Kernenergie von den juristischen Voraussetzungen her ohne Schwierigkeiten. erfor
derlichenfalls durch entsprechende Gesetzesänderung realisiert werden kann. We
gen der Priorität des grundrechtlichen Schutnnspruchs jedermanns auf Leben und 
körper[jche Unversehrtheit (Art. 2 AbS.l s. I GG)9' muß, sofern man von der 
Gefährlichkeit der Kernenergienutzung ausgeht9', der aus der Eigenrumsgarantie 
des Art. 14 GG abgeleitete rechtliche ßeStandsschu[7. für Kernanlagen hintanste
hen9l . 

Die Notwendigkeit, die Energieversorgung im Interesse der Zukunft der Mensch
heit auf eine völlig neue Grundlage zu stellen und den Ausstieg aus der Kernenergie 
umgehend einzuleiten, läßt sich mit der bereits von Albert Einstern fonnulierten 
Einsicht untermauern, daß »die entfesselte Gewalt des Atoms ... alles verändere 
(hat). nur unsere Denkweise nicht, und so gleiten wir auf eine Katastrophe zu, die 
die Welt noch nicht gesehen hat"?·. Es gilt deshalb, das Bewußtsein für den 
verharmlosenden Umgang mit dem in der fnedlichen Nutzung der Kernenergie 
angelegten ungeheuren Zerstörungspotcntial zu schärfen. wie es z. B. in der gefahr-

89 Wie es SIch l. ß. In du Formel vOn .. der B~sonderhe" dts RegdungsgcgcnSlandes. au.drückt BV"rfGE 
~9, s. !}8. 

90 BV,rlGE J9, ,ff., 4 \ r. (§ H8) und BVcrlGE ~6, S. ,60 Ir., ,64 (Schleyer). 
9' Vgl. BVeriGE }9. s. , H. (S ,,8). 
9' Vgl. h'erzu 2uch d,.. Nlchwon 11): K. M. Mcycr-Ablch, B. Schefold, Die Grcnun der A,omw\([schl., 

4· Aun. '9S6. S." I fl., 10 dem e,ndruck,,·oll sowohl die technischen al. ~uch die soz •• lon Ri.iken der 
Nu.zung der Kerncnergl< 'tsum,"n werden . 

.9J Vgl. h,erzu D. SterzeI, Ist em AUSstieg aus der KernenergIC möglich?, 10 V. Knigge, H"g .. Fragen n."h 
Tschcmobyl, 1.987; A. Roßnagd, Zum rechtlichen und wlrtsdufdichen BcscUld .. chu'z von Atomkrllt· 
w .. ken, JZ 1986. S. 7.6H.; K. La.nge, Rcchtlic.he A.<pcklc .IOe5 .Aussu.g.s aus der Kcrncn<tg'c., NJW 
'986, S. '4J9 H. Ablehnend gegenüber emer solchen Mögl;chhlt H. W,gner, Aussueg .us der Kernener
glc durch Verwaltungs..!<', DÖV 1987. S. Pol 11. 

94 Ziuon noch ßT·Drs. ,ol!9'J S+ 
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verdrängenden Verwendung des Begriffs »zumutbares Restrisiko« zum Ausdruck 
kommt. Nimmt man den vom Bundesverfassungsgericht angelegren Maßstab .>prak
tischer Vernunft« im Umgang mit der Kernenergiel'l ernst. dann zwingt uns der 
durch Tschernobyl ausgelösre Erfahrungsschock, gesamtgesellschafclich einen pro
duktiven Lemprozeß zu organisieren und prakrische Konsequen:l.en im Umgang 
mit der Kernenergie zu zichen. Hilfreich könnte hierfür die Rückbesinnung auf das 
hohe juristische Problembewußtsein sein, das eine der frühesten atomrechtlichen 

Gerichtsentscheidungen ausgezeichner hat. In seinem ersten Whyl-Urteil v. 
t4. 3.1977. das spater aufgehoben wurde96 • hatte das Verwalmngsgericht Freiburg 
noch folgende lnterpretationsrichclinie für die Anwendung des Atomgesetzes für 
unabdingbar gehalten97 : 

"Der Einwand, daß die Wahrscheinlichkeil eines UnfaJls, der durch das Bersten eines 
Druckgefaßes ausgelöst wird, im Vergleich zu sonstigen Risiken, die lUgemeiD von der 
Gesellschaft akzeptiert würden. \'crI"\achlässigbaf gering sei ... überzeugt die Kammer nicht. 
Sie hat erhebliche Zweifel. ob sich die Gesellschaft für die Akzeptanz vieler bestehender 
Risiken frei entschieden hat oder sie nur deshlb heute noch In Kauf nimmt, weil das .Rad 
nicht mehr zUrUckgedreht< werden kann. Es erscheint ihr auch bedenklich, :lllS der - nicht 
mehr ernsthaft h IßlerfraglCn - In buf nahme bestehender Risiken ... den Schluß zu ziehen. daß 
die GeseUsch.lft ein weiteres zus:üzliches Risiko. nämlich die Möglichkeit des Berstunfalls, 
hinzunehmen bereit ist. Dies gilt um so mehr. als eben die :zu befürchtenden Schadensfolgen 
gerade einer solchen Katastrophe derartig einmalig und ungeheuer sind. daß sie sich jedem 
Vergleich entziehen ... Dem Aromgeselz sind jedenfaUs keinerlei Anhaltspunkte dafür zu 
entnehmen, daß ein Bersten des Druckbehällers in den Bereich des zugemuteten Restrisikos 
gehört. Im Gegenteil ... gebietet der Vorrang des Schut2.zwecks, diesem Risiko bei der 
Auslegung Rechmmg zu tTagen.~ 

Die Hoffnung darf nicht aufgegeben werden, daß die Menschheit sich in einem in 
Anbetracht gewaltiger und zugleich gewaltvoller ökonomischer Interessen notwen
diger Weise konflikt reichen Lernprozeß doch noch in die Lage versetzr, von ihrer 

Vernunfrfähigkeit einen Gebrauch zu machen, der das Überleben der Gattung 
sicherstellt. In Anbetrachr der hohen Wahrscheinlichkeit. daß die durch menschli
che Allmachtsphantasie und Technik freigesClzten Zerstörungspotentiale der ~fried
lichen« Nutzung der Kernenergie dauerhaft nicht beherrsch bar sein werden, gilt es. 
den in der Verfassung des Grundgesetzes ~ngelegten Verpilichtungsansprl.lch gegen
über kommenden Generationen ernst zu nehmen und ihn in seinen Vorausserzun

gen bereits in der Gegenwart erfUllbar w machen. Das heißt. auf die Freisetzung 
von Naturkräften durch menschliche Technik bewußt zu verzichten, die für die 

Existenzweise der Menschen zu irreversiblen Schäden führen kann. Gegenüber 
einem derartigen Zukunfrsanspruch der Verfassung. wie er als allgemeiner Gedanke 

in Artikel 28 S. 2 der französischen Revolutionsverfassung von 1793 anklingt (»Eine 
Generation kann ihren Gesetzen nicht die künftigen Generationen unterwerfen«?!). 

erweist sich freilich Justitia in Gestalt der Judikawr des ßundesverfassungsgerichts 
zum Atomrecht bisher noch blind. wenn dieses Gericht z. B. im Mülheim-Kärlich
Fall befindet. das ihm nicht obliegt, darüber zu urteilen, »ob eine Technik, die keine 

FelUer erlaubt, ohne daß außerordentliche Risiken auch für künftige Generationen 
entstehen, überhaupt verantwortet werden kann ... «99 

95 BVcrfGE 49. s. '4}· 
96 VgJ.. VGH Mannhelm NVwZ '98), S.46ff. und BVwG NVwZ '986. S.~o8(f. PlS Verübren von der 

ersten TeilgenehmIgung (H. '.1975) b .. ~um Urteil d<> Bund.,.,verw:tltungsgcnchts ('9. ".1985) .:lau
en' Immerhm 10 Jah",. 

97 NJW '9770 S. ,648 f. 
98 Franl, $uatsverfa.s,ungen. J. Aul!.. '975, 5.17> If., 379. - Zu den Versuchen. eine ökolo~schc Verf3..<-

5ung,theone zu konzlp,~r"n. vgL T. Blanke, Recht, SYSlem und Mo,,1 - Voruberl.-gungen zU e,no. 
okolog"chcn Vcrl.s.<ungstheoroe, In FS fiir Ricl"rd Schm,d. '985. 5.395 H. 

99 BVerfGE 5), s. 56. 
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